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Seit 10. April 2018 lag der Ent-
wurf eines Jahressteuergesetzes
2018 (JStG 2018) zur Begutach-
tung vor – am 4. Juli wurde das
Gesetz mit dem Familiensteuer-
Bonus im Nationalrat beschlos-
sen. Ausweislich der Erläuterun-
gen zum Ministerialentwurf sol-
len die geplanten Gesetzesände-
rungen – unter anderem – der
Planungs- und Rechtssicherheit
der Abgabepflichtigen dienen.

In diesem Sinne ist unter ande-
rem vorgesehen, sowohl den An-
wendungsbereich für verbindliche

Auskunftsbescheide zu erweitern,
als auch bestimmte Unternehmen
von nachträglichen Betriebsprü-
fungen zugunsten einer laufen-
den Kontrolle auszunehmen.

● Rechtliche Vorabbeurteilung
künftiger Sachverhalte

Bisher konnten verbindliche
Rechtsauskünfte des Finanzamtes
nur sachlich eingeschränkt, näm-
lich im Zusammenhang mit Um-
gründungen, Gruppenbesteuerung
und Verrechnungspreisen, erlangt
werden. Im Rahmen solcher soge-
nannter „Advance Rulings“, die
seit 2011 existieren und im Detail
in § 118 der Bundesabgabenord-
nung (BAO) geregelt sind, werden
die steuerrechtlichen Auswirkun-
gen von bestimmten Sachverhalten
schon im Vorfeld mit dem Finanz-
amt verbindlich abgeklärt. Danach
werden sie im Rahmen eines be-
hördlichen Auskunftsbescheides
formell beurteilt.

Wird in weiterer Folge der ange-
fragte Sachverhalt durch den Steu-
erpflichtigen auch tatsächlich ver-
wirklicht, so ist die Abgabenbehör-
de an die im Auskunftsbescheid
genannte rechtliche Beurteilung
gebunden. Für den Steuerpflichti-
gen entfällt damit das Risiko, dass
er – etwa als Folge einer späteren
Betriebsprüfung – überraschende
steuerrechtliche Nachteile auf-
grund einer geänderten Rechtsan-
sicht der Behörde erleidet.

Im Rahmen des JStG 2018 wird

nunmehr der Anwendungsbereich
des „Advance Ruling“ auch auf die
praktisch wichtigen Bereiche Um-
satzsteuer, Internationales Steuer-
recht und „Vorliegen von Miss-
brauch“ ausgedehnt. Wie bisher
wird ein verbindlicher Auskunfts-
bescheid aber nicht kostenlos zu
haben sein. Je nach Unterneh-
mensgröße ist weiterhin eine Ge-
bühr („Verwaltungskostenbeitrag“)
von bis zu 20.000 Euro zu entrich-
ten.

● Begleitende Kontrolle statt
Betriebsprüfung

Ein weiterer Aspekt des JStG
2018, der der Rechtssicherheit
förderlich sein soll, ist die Einfüh-
rung des sogenannten „Horizon-
tal Monitoring“. Es soll dabei –
anstelle einer nachträglich statt-
findenden Betriebsprüfung – über
Antrag des Steuerpflichtigen eine
begleitende Kontrolle von Unter-
nehmen beziehungsweise Unter-
nehmensgruppen im Sinne eines
laufenden Austausches mit der Fi-
nanzverwaltung erfolgen.

Die Voraussetzungen für die
Teilnahme am „Horizontal Monito-
ring“ sind freilich streng. Einer-
seits sind nur Unternehmer und
Privatstiftungen, die eine Mehr-
heitsbeteiligung an Unternehmen
halten, vom Anwendungsbereich
der neuen Regelungen persönlich
umfasst. Unternehmen, über die in
den letzten fünf Jahren vor der An-
tragstellung wegen eines vorsätzli-

chen oder grob fahrlässigen Fi-
nanzvergehens rechtskräftig eine
Strafe oder Verbandsgeldbuße ver-
hängt wurde, sind von der beglei-
tenden Kontrolle ebenso ausge-
schlossen wie Unternehmen, die in
den beiden Wirtschaftsjahren vor
der Antragstellung Umsatzerlöse
von weniger als 40 Millionen Euro
erwirtschaftet haben. Bei Konzern-
strukturen kann im Rahmen der
Antragstellung weitgehend ge-
wählt werden, welche der Kon-
zerngesellschaften in die beglei-
tende Kontrolle einbezogen wer-
den soll. Dabei ist zu beachten,
dass immer zumindest eines der
im Antrag genannten Unterneh-
men die Umsatzgrenze von 40 Mil-
lionen Euro erreicht haben muss.

Last but not least muss für je-
des Unternehmen – beziehungs-
weise bei Konzernstrukturen für
den Konzern selbst – ein umfas-
sendes Steuerkontrollsystem ein-
gerichtet sein. Dabei müssen
Maßnahmen und Prozesse imple-
mentiert sein, um die korrekte
Unternehmensbesteuerung zu
gewährleisten. Steuerrelevante
Risiken müssen analysiert wer-
den, und die daraus folgenden
Prozesse und Prozessschritte so-
wie die erforderlichen Kontroll-
maßnahmen sind überprüfbar zu
dokumentieren. Damit wird erst-
mals das Steuerkontrollsystem
als notwendiger Bestandteil der
Tax Compliance gesetzlich ver-
ankert.

Sowohl der erweiterte Anwen-
dungsbereich des „Advance Ru-
ling“ als auch die begleitende
Kontrolle von Unternehmen
durch die Finanzverwaltung
bringen zahlreiche Vorteile mit
sich und sind vor allem der
Rechtssicherheit dienlich. Die
mit nachträglich durchgeführten
Betriebsprüfungen immer
zwangsläufig einhergehende
rückwirkende Unsicherheit, die
nach Abschluss der behördlichen
Prüfung nicht selten in langwie-
rige und risikoreiche Rechtsmit-
telverfahren mündet, könnte da-
her schon bald der Vergangen-
heit angehören.

Aus praktischer Sicht sind die
im JStG 2018 vorgesehenen Vor-
aussetzungen für die Teilnahme
am „Horizontal Monitoring“ je-
doch nicht einfach zu erfüllen.
Vor allem der gesetzlich vorge-
sehene Mindestumsatz von 40
Millionen Euro schließt faktisch
einen großen Teil der österrei-
chischen Unternehmen von der
begleitenden Kontrolle aus. Eine
flexiblere gesetzliche Regelung
und die Lockerung der Umsatz-
grenzen wären daher aus der
Sicht der österreichischen klei-
nen und mittleren Unternehmen
durchaus wünschenswert. ■
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Pwc Österreich. Christine Catas-
ta ist seit Juli 2018 Senior Partner
bei PwC Österreich. In dieser
Funktion vertritt sie die Unter-
nehmensberatung mit über 1000
Mitarbeitern an fünf Standorten.
Catasta übernahm das Zepter von
Aslan Milla, der PwC Österreich
in den Jahren seit 2013 vorstand.
Richard Jerabek und Hannes Ras-
ner ergänzen das Partnerteam
von PwC Österreich im Bereich
Tax and Legal Services, Thomas
Riegler (48) ist neuer Digital & In-
novation Leader.

CHSH. Cerha Hempel Spiegelfeld
Hlawati (CHSH) hat das internati-
onale Entsorgungs- und Recyc-
ling-Unternehmen Saubermacher
AG beim Joint Venture „Pink Ro-
bin“ mit der französischen Veolia
Environment S.A. beraten. Das
Closing erfolgte am 26. Juni 2018.
Das CHSH-Beratungsteam wurde
von Partner Albert Birkner (Cor-
porate/M&A, Takeovers) geleitet.
Das Team bestand weiters aus
Partner Benedikt Spiegelfeld
(Franchise) und Associate Nadine
Leitner (Corporate/M&A).

Arbeitsrecht. Die Akademie für
Recht, Steuern & Wirtschaft (ARS)
veranstaltet vom 2. bis 18. Okto-
ber 2018 in Wien einen Abend-
lehrgang zum Thema Arbeits-
recht. Der Lehrgang behandelt
kompakt an sechs Abenden die
rechtlichen Grundlagen des Ar-
beitsrechts und deren praxisbezo-
gene Anwendung. Es besteht die
Möglichkeit einer freiwilligen Ab-
schlussprüfung über den gesam-
ten Lehrgang (bei Buchung aller
Abende).
Mehr unter www.ars.at

CMS Reich-Rohrwig Hainz. Dimi-
tar Zwiatkow (39) ist neuer Part-
ner bei CMS Reich-Rohrwig Hainz
in Sofia. Er ist Experte für M&A
und Banking & Finance und be-
reits seit 2006 bei CMS in Sofia
tätig. In diesem Zeitraum ist es
ihm gelungen, sich dank seiner
Expertise am bulgarischen Markt
zu etablieren und einen bedeuten-
den Mandantenkreis aufzubauen.
Zwiatkow ist seit dem Jahr 2007
als Rechtsanwalt in Deutschland
und seit 2010 auch in Bulgarien
zugelassen.

Fachliteratur. Im Manz Verlag ist
das Handbuch „ArbeitnehmerIn-
nen 50+“ (Herausgeber: Reinhard
Resch) erschienen. Das Werk ar-
beitet die maßgeblichen Facetten
der Beschäftigung älterer Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer
einerseits aus juristischer Sicht
und andererseits aus dem Blick-
winkel von Medizin, Arbeitspsy-
chologie, Statistik, Betriebs- und
Volkswirtschaftslehre heraus und
enthält zahlreiche Beispiele, Pra-
xistipps und Grafiken.
Mehr unter www.manz.at
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